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Ein Wirtschaftsgut, das  
nicht sowohl beweglich als auch  

selbstständig nutzbar ist, darf nicht  
als GWG behandelt werden!

JA

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten  
des Wirtschaftsguts betragen mehr als 1.000 € (netto)?

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirt-
schaftsguts liegen zwischen 800,01 € und 1.000 € (netto)?

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirt-
schaftsguts liegen zwischen 250,01 € und 800 € (netto)?

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten  
des Wirtschaftsguts liegen unter 250 € (netto)?

Sie haben ein abnutzbares, bewegliches Wirtschaftsgut er-
worben oder selbst hergestellt, das zu einer selbstständigen 

Nutzung fähig ist?

Sie erfassen die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten direkt in voller 

Höhe als Betriebsausgabe.

Sie schreiben die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten über die betriebs-

gewöhnliche Nutzungsdauer ab.

Sie bilden einen Sammelposten und 
schreiben diesen über 5 Jahre ab (Pool-

abschreibung).

Sie schreiben die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten über die betriebs-

gewöhnliche Nutzungsdauer ab.
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